
VO/0650/14  
Bebauungsplan 1203 - An den Friedhöfen - 
- Aufstellungsbeschluss - 
Bebauungsplan  266 -Schenkstraße - 
-Aufstellungsbeschluss zur Teilaufhebung - 
 

Beschlüsse: 
 
04.11.2014 SI/3735/14 BV Ronsdorf TOP 6 
  
 
Dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen wird empfohlen, wie folgt 
(ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1203 – An den Friedhöfen – umfasst die 
Flächen, die im Süden durch das Grundstück des Diakoniezentrums und die 
Grundstücke An den Friedhöfen 47 bis 59, im Westen durch die Grundstücke An den 
Friedhöfen 15 bis 23, im Norden durch die Grundstücke Lüttringhauser Straße 86 a 
bis 86 h sowie die Lüttringhauser Straße selbst und im Osten durch den Lauf des 
Kottsiepens sowie die Kottsieperstraße selbst begrenzt ist. (Siehe Anlage 1) 

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes1203 – An den Friedhöfen – wird für den unter 

Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 

3. Die Aufstellung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 266 –Schenkstraße –wird 
für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Stimmenmehrheit (1 Gegenstimme der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN).  
 
26.11.2014 SI/0430/14 Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen 
TOP 6 

  
 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1203 – An den Friedhöfen – umfasst die 
Flächen, die im Süden durch das Grundstück des Diakoniezentrums und die 
Grundstücke An den Friedhöfen 47 bis 59, im Westen durch die Grundstücke An den 
Friedhöfen 15 bis 23, im Norden durch die Grundstücke Lüttringhauser Straße 86 a 
bis 86 h sowie die Lüttringhauser Straße selbst und im Osten durch den Lauf des 
Kottsiepens sowie die Kottsieperstraße selbst begrenzt ist. (Siehe Anlage 1) 

 
5. Die Aufstellung des Bebauungsplanes1203 – An den Friedhöfen – wird für den unter 

Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 

6. Die Aufstellung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 266 –Schenkstraße –wird 
für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit bei drei Gegenstimmen (B90/DIE GRÜNEN).  
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